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Stadt 

Heidelberg 

D ruc ks ache: 

0 4 7 0 / 2 0 2 3 / B V  
D a t um: 

10.01.2024 

Fe de rführung: 

Dezernat IV, Amt für Soziales und Senioren 

B e t eiligung: 

 

B e t reff: 

Ne uwahl des Beirats von Menschen mit  Behinderungen 
2024 

hier: Fortschreibung des Leitfadens  

B e s c h l u s s v or l a g e  

B e ra tungsfolge: 

G remium: Sit zungstermin: B eh andlung: 
Z u stimmung zur 
B eschlussempfehlung: 

Han dzeichen: 

Haupt- und Finanzaus-
schuss 

24.01.2024 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 01.02.2024 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

B eschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 07. Februar 2024 
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B eschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss:  

Der Gemeinderat stimmt der Fortschreibung des Leitfadens des Beirats von Menschen mit Behin-
derungen entsprechend dessen Vorschlägen gemäß Anlage 01 zu. Dieser ersetzt den zuletzt durch 
Beschluss vom 20.12.2018 geänderten Leitfaden. 
  
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  
 keine  

  
Einnahmen:  
 keine  

  
Finanzierung:  
 keine  

  
Folgekosten:  

  

  

    
 
 
Zusammenfassung der Begründung: 

Im Vorfeld der Neuwahl des Beirats von Menschen mit Behinderungen (bmb) im Jahr 2024 hat der 
bmb Vorschläge für die künftige Zusammensetzung, die Organisation und den Ablauf der Wahl er-
arbeitet, die eine Fortschreibung des Leitfadens notwendig machen. 
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 24.01.2024 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 24.01.2024 

14  N euwahl des Beirats von Menschen mit Behinderungen 2024 
hier: Fortschreibung des Leitfadens 
Beschlussvorlage 0470/2023/BV 

Stadträtin Dr. Geugjes bringt den als Tischvorlage verteilten Antrag der Fraktion Bündnis 

9 0 / Die Grünen (Anlage 02 zur Drucksache 0470/2023/BV) in die Beratung ein und begrün-
det diesen: 

Für den Beirat von Menschen mit Behinderungen (BMB) sollen dieselben Regelungen wie 
für den Jugendgemeinderat (JGR) und den Migrationsbeirat (MBR) angewandt werden. 
Dies bedeutet Entsendung aus dem Gemeinderat (GR) mit Bericht aus dem GR bei jeder Sit-
zung sowie ein entsprechendes Antragsrecht, wie es für den JGR schon besteht.  

Des Weiteren sollen die behinderungsbedingten Kosten für Assistenz und Fahrdienste 
nach der Regelung, die im Rundschreiben des Oberbürgermeisters vom 03.01.2019 festge-
legt wurde, erstattet werden. 

Herr Mevius, Leiter des Rechtsamtes, erläutert, ein Beschluss über ein Antragsrecht sei 
rechtlich problematisch, da es hierfür keine demokratische Legitimation gebe. Für den Ju-
gendgemeinderat sei ein solches Antragsrecht in der Gemeindeordnung verankert, die Ju-
gendgemeinderäte würden gewählt und könnten auch nur zu Jugendangelegenheiten An-
träge stellen. Dies sei bei dem Personenkreis, um den es hier gehe, nicht der Fall.  

Stadträtin Dr. Geugjes weist darauf hin, dass die Stadt Mannheim ein solches Antragsrecht 
beim MBR umsetze. Sie bitte, zu prüfen, wie das möglich sei. Weiter betont sie, das An-
tragsrecht solle sich auf die Themen beschränken, die den Beirat betreffen. Den Antrag ih-
rer Fraktion könne man diesbezüglich ergänzen. 

Herr Mevius sagt zu, sich die Situation in Mannheim anzuschauen. Weiter ist er der Ansicht, 
man könne schauen, wie man das gewünschte Ziel, die Vorschläge aus dem Beirat in den 
Gemeinderat zu bringen, möglicherweise anders – in einer rechtlich zulässigen Weise – 
erreichen könne. 
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Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner sagt zu, den Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die 
Grünen als Prüfauftrag mitzunehmen. Sollte eine Antwort nicht bis zur Gemeinderatssit-
zung vorgelegt werden können, bitte er jedoch darum, der Beschlussempfehlung dennoch 
zuzustimmen, um die bevorstehende Neuwahl des Beirats zeitlich nicht zu verzögern. An-
passungen könnten jederzeit auch im Nachgang gemacht werden und der Gemeinderat 
habe jederzeit das Recht, Anträge aus dem Beirat aufzugreifen. 

Stadträtin Dr. Geugjes bittet darum, in der Stellungnahme zum Prüfauftrag auch die Alter-
nativen darzulegen, wie das Ziel in einer rechtlich zulässigen Weise erreichbar sei. 

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner sagt dies zu. 

Abschließend ruft er die Beschlussempfehlung der Verwaltung zur Abstimmung auf. 

B eschlussvorschlag des Haupt- und Finanzausschusses (Arbeitsauftrag fett dargestellt): 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss:  

Der Gemeinderat stimmt der Fortschreibung des Leitfadens des Beirats von Menschen mit 
Behinderungen entsprechend dessen Vorschlägen gemäß Anlage 01 zu. Dieser ersetzt den 
zuletzt durch Beschluss vom 20.12.2018 geänderten Leitfaden. 

Folgender Arbeitsauftrag / Prüfauftrag wird festgehalten: 

Die Verwaltung prüft, ob und gegebenenfalls wie der Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die 
G rünen (Anlage 02 zur Drucksache 0470/2023/BV) rechtlich zulässig beschlossen werden 
kann. Falls dies nicht möglich ist, legt sie Alternativen vor, mit denen das Ziel des Antrages 
in einer rechtlich zulässigen Weise erreichbar ist.  

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

 
 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung mit Arbeits-
auftrag 
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Sitzung des Gemeinderates vom 01.02.2024 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 01.02.2024  

24  N euwahl des Beirats von Menschen mit Behinderungen 2024 
hier: Fortschreibung des Leitfadens 
Beschlussvorlage 0470/2023/BV 

Zur Beschlussvorlage gibt es keinen Aussprachebedarf, sodass Oberbürgermeister Prof. 
Dr. Würzner gleich die B eschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses zur Ab-
stimmung stellt. 

B eschluss des Gemeinderates (Arbeitsauftrag fett dargestellt): 

Der Gemeinderat stimmt der Fortschreibung des Leitfadens des Beirats von Menschen mit 
Behinderungen entsprechend dessen Vorschlägen gemäß Anlage 01 zu. Dieser ersetzt den 
zuletzt durch Beschluss vom 20.12.2018 geänderten Leitfaden. 

Folgender Arbeitsauftrag / Prüfauftrag wird festgehalten : 

Die Verwaltung prüft, ob und gegebenenfalls wie der Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die 
G rünen (Anlage 02 zur Drucksache 0470/2023/BV) rechtlich zulässig beschlossen werden 
kann. Falls dies nicht möglich ist, legt sie Alternativen vor, mit denen das Ziel des Antrages 
in einer rechtlich zulässigen Weise erreichbar ist.  

Abstimmungsergebnis: beschlossen mit Arbeitsauftrag 
bei 2 Nein-Stimmen 

_ _________________________________________________ 

Im Anschluss an die Abstimmung verliest Stadtrat Cofie-Nunoo den als Anlage 03 zur 

Drucksache 0470/2023/BV hinterlegten gemeinsamen Sachantrag (Heidelberger Er-

klärung für ein Zusammenleben in Vielfalt) der Gemeinderatsfraktionen Bündnis 90/Die 
Grünen, CDU, SPD, Die Heidelberger, Die LINKE, FDP, GAL/FW, sowie der Einzelstadträtin-
nen und Einzelstadträte von Bunte Linke, DIE Partei und Heidelberg in Bewegung und 
bringt diesen ein. 
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Stadträtin Prof. Dr. Schuster stellt danach den Geschäftsordnungsantrag auf 

Schluss der Debatte. 

Da sich hiergegen kein Widerspruch erhebt, stellt Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner 
diesen zur Abstimmung. 

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 

Danach wird die Sitzung von 18:37 bis 18:54 Uhr unterbrochen, um den Mitgliedern des Ge-
meinderates die Möglichkeit zu geben, den gemeinsamen Sachantrag persönlich zu unter-
zeichnen. 

N ach Wiederaufnahme der Sitzung lässt Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner über den 

gemeinsamen Sachantrag abstimmen. 

Abstimmungsergebnis: beschlossen bei 2 Nein-Stimmen 

_ _________________________________________________ 

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

 
 

Ergebnis: beschlossen mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung 

Nein 2   
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Begründung:  

Der Beirat von Menschen mit Behinderungen (bmb) wurde zuletzt im Jahr 2019 neu gewählt, die Dauer 
der Berufung der Mitglieder orientiert sich an der Amtszeit des Gemeinderates. Ebenso wie der Ge-
meinderat wird somit auch der bmb im Jahr 2024 neu gewählt.  

Mit Blick auf die Erfahrungen aus der zu Ende gehenden Wahlperiode hat der bmb in den vergangenen 
Monaten sowohl seine Zusammensetzung als auch Ablauf und Organisation der Neuwahl kritisch hin-
terfragt. Als Abschluss dieses Prozesses hat er in seiner Sitzung am 20.11.2023 beschlossen, dem 
Haupt- und Finanzausschuss und dem Gemeinderat folgende Änderungen vorzuschlagen: 

1. Anzahl und Auswahl der Mitglieder, Nr. 2 des Leitfadens 

Der bmb soll sich künftig aus 15 Mitgliedern aus dem Kreis der Menschen mit Behinderun-
gen/chronischen Erkrankungen und einem/einer Angehörigen minderjähriger Kinder mit Behinde-
rungen zusammensetzen. Da sich der bmb als Selbstvertretungsgremium versteht, soll die Liga der 
Freien Wohlfahrtspflege künftig nicht mehr Teil des bmb sein. 
Experten sollen themenspezifisch zu Sitzungen eingeladen werden können.  

2. W a hl und Berufung der Mitglieder, Nr. 3 des Leitfadens  

a)  
Das Mindestalter für die Mitgliedschaft im bmb soll künftig – wie bei der Wählbarkeit für den Ge-
meinderat - auf 16 Jahre abgesenkt werden.  

b)  
Um auch die Perspektive minderjähriger Kinder mit Behinderung im bmb zu berücksichtigen, soll 
künftig ein/e Angehörige/r Mitglied des bmb sein, sofern er / sie mit Hauptwohnsitz in Heidelberg 
wohnt und das minderjährigen Kind einen Grad der Behinderung von mindestens 30 hat. 

c) bis f)  
Um eine repräsentative Zusammensetzung des bmb sicherzustellen, sollen künftig 8 Plätze des 
Gremiums für bestimmte Behinderungsarten reserviert sein. Die Bewerber/innen sollen selbst 
entscheiden, für welche Kategorie sie kandidieren. Ein weiterer Platz ist für eine/n Angehörige/n 
reserviert. Die restlichen 7 Plätze werden nach Anzahl der Gesamtstimmen vergeben, wobei der 
Platz der / des Angehörigen auf einen begrenzt bleibt. 
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g) 
Da sich das bisherige Vorschlagsverfahren im Rahmen einer Delegiertenkonferenz nicht 
(mehr) bewährt hat – zuletzt nahmen an der Delegiertenkonferenz nur noch 13 Vertre-
ter/innen von rund 100 eingeladenen Einrichtungen teil – sollen die Mitglieder des bmb künftig 
von einer Wahlkommission ausgewählt werden, die aus sechs Mitgliedern des Gemeinderats 
(nach der Sechstel-Regelung), der Dezernentin für Soziales, Bildung, Familie und Chancen-
gleichheit, der Kommunalen Behindertenbeauftragen und, sofern sie nicht selbst kandidieren 
und noch in Heidelberg wohnen, den bisherigen Vorsitzenden des bmb, der Leitung des Ar-
beitskreises barrierefreies Heidelberg und zwei Vertretungen der Regionalen Arbeitsgemein-
schaft Selbsthilfegruppen besteht.  
Die Berufung der Mitglieder des bmb erfolgt im Anschluss an dieses Auswahlverfahren wie 
bisher durch den Gemeinderat. Ein ähnliches Verfahren hat sich beim Migrationsbeirat be-
währt. 

3. Sitzungen, Nr. 5 des Leitfadens 

c) 
Wie beim Jugendgemeinderat seit vielen Jahren üblich, soll künftig einmal pro Jahr eine gemein-
same Sitzung des bmb mit dem Gemeinderat stattfinden. Dies soll einer engeren Vernetzung die-
nen, zumal im bmb keine Vertreter/innen des Gemeinderates Mitglied sind. 

Der geänderte Leitfaden ist dieser Vorlage als Anlage 01 beigefügt (Änderungen in rot). 

Auf eine Vorberatung dieser Vorlage im Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit (nächster 
Termin wäre erst der 6.2.2024) wird ausnahmsweise verzichtet, um schnellstmöglich mit der Bewer-
bung der Wahl und der Suche nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten beginnen zu können. 
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Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungsplanes / der 
L okalen Agenda Heidelberg 

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 
 

Nu mmer/n: 
(Co dierung) 

+ /  -  
b erührt: Z iel/e: 

SOZ 1 + Ausgrenzung verhindern 
  Z iel/e: 

SOZ 2 + Diskriminierung vorbeugen 

  B egründung: 

  

Die Mitwirkung und Mitsprache von Menschen mit Behinderung in Heidel-
berg trägt dazu bei, diese besser in das kommunale Geschehen einzubin-
den und ihre Belange in allen Bereichen der Daseinsvorsorge zu berück-
sichtigen. 

  Z iel/e: 

SOZ 3 + Engagement fördern 

SOZ 12 + Selbstbestimmung auch behinderter Menschen gewährleisten 
  B egründung: 

  
Eine Einbindung von Menschen mit Behinderung in kommunale Entschei-
dungswege trägt zur Erreichung der oben genannten Ziele bei. 

  Z iel/e: 

QU 3 + Bürger/innenbeteiligung und Dialogkultur fördern 
  B egründung: 

  

Der Beirat von Menschen mit Behinderungen trägt dazu bei, den Dialog 
zwischen Menschen mit und ohne Behinderung zu verbessern, indem er 
die Interessen und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung artiku-
liert. 

   
 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 

Keine 
 

gezeichnet 
Stefanie Jansen 
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Anlagen zur Drucksache:  

Nu mmer: B ez eichnung:  

01 Fortschreibung des Leitfadens des bmb 

02 Sachantrag der Bündnis 90 Die Grüne vom 24.01.2024  
(Tischvorlage in der Sitzung des 

Haupt- und Finanzausschusses vom 24.01.2024) 
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